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ßänblent einige Sieferüerträge tu ÄonftrüEtiongmaterial
(SJalgeiftn) §ur Sedung ißreg regelmäßigen Saßteg*
bebarfg abgefdßloffen, barunter aucß 100 Sonnen Sräger
fpegifigierbar big ®nbe beg Saßreg mit ber ©ifettßanb*
lung Stnecßtli & Sie. in 8üridß. 5m Saufe beg 5aßreg
1900 erfdßlaffte aber bie Sautßätigleit infolge ber gurn
Seil fünftlicß ßocßgefdßraubten ©ifenpreife. Sie Käuferin
mat begßalb nidßt in ber Sage, bag abgefdßloffene Quau=
tum innerhalb ber üereinbarteu $rift gu begießen. Son
fämtlicßen SSertäufern — uub gmar tneifteng aug bereu
eigener Snitiatioe — mürben ißr nun aber bie Segugg^
friften auggcbeßnt uttö bie ßoßeit 9lbfcßlußpreife gang
ober annäßeritb auf beit Sagegpreig rebugiert, itad)bem
bie betreffeubeit Söalgmerfe audß ißrerfeitg ben .fpäublern
äßnlidße gugefiäubniffe gemacßt ßatten. Sie girma
®nedßtli beftritt jebocß, irgenbmeldße fôongefftonen bon
ißrem SBalgmerïe erßalten gu ßaben unb erflärte, beg=

ßalb aucß teilte geroäßreu gu tonnen. 3l(g bie Käuferin,
ben Vertrag bertnocß nidjt erfüllte, mürbe fie tlagbar.

Sie fäumige Käuferin mar nun allerbingg in ber

Sage, Äorrefp'oubengen aug jämtlicßen ßier in $-rage
tointnenbeu SBalgmerfen — bie SScrfäitferin ßatte ficß
beßarrlid) gemeigert, bag S3ert mit tarnen gu nennen,
üoit bent fie bag begiiglicße Quantum getauft ßatte •—

üorgulegen, bie feinen ^)roeifel bariiber laffeu tonnten,
baß 1. bie Jirma Änecßtli & ©o. bie Sîongeffionen ber

SBalgroerfe gleidß mie anbete Slbneßmer, tßatfäd)lidß
erßalten, refp. genoffen ßaben mußte, unb baß 2. eg in
ber fllbficßt ber SBalgmerte gelegen ßatte, bie @rleicßter=

ungen gur Slbnaßme ber tontraßierten teuren Quanten
nicßt ben ßmifdjenßänblern, fonbern beit fôonfumenten
gUgufüßreit. Sie toollten bantit nicßt bie £>änbler 6e=

reicßent, fonbern b'en URarft fnnieren, refp. ben ®ott=
fumenten bie äRöglid)tet au bie £>anb geben, fid) Arbeit
gu billigen Sagegpreifeu gu befdßaffen unb bag toutraßierte
Quantum prompt gu begießen, ba fie tßatfäcßlicß faft
oßne Sefcßäftigung maren. @ine begüglidße birette Se=

bingung ßatten bie Sßalgmerte ben ^äitblern gegenüber
alïerbiitgg nicßt geftellt, immerßin ging aug ben ®or=

refponbengen • beutlidj ßeroor, baß fié eg alg felbftber*
ftänblicß erachteten, — ba fie ber barnieberliegenben
Snbuftrie fonft nidjt im geringften geßolfen ßätten unb
ißre begüglicßen Opfer alfo umfonft getoefen mären.

Sie Serfäuferin beftritt ber Sonfumentin bag fJtedßt,

aug ißrem Serßältnig mit ben SJalgmerfen irgenb roelcße

fRecßte ober 91ttfprüdße für ficß abguleiten, ba nur ber
einfache $aufuertrag gmifdßen ißr unb ber Äonfumentin
in $rage fommen föntte. 3n biefem Sinne ßat bag

©ericßt benit attdß in allen Seilen ißr Segeßren gut=
geßeißen, ba eine Serpflidßtung gur Slbgabe einer aKfäKig
genoffenen Äongeffioit toon feiten ber girma Änedßtli
an bie Stonfumentin nicßt nadjgemiefett merben tonnte.

SBenn ber Secßtfprudß an unb für ficß tein meitereg
Stttereffe itt fidß fcßiießt, fo bietet ber 3iall,_ mie er im
Sorgefagten gefcßilbert ift, ©elegenßeit, bie Stellung
ber fdßmeigerifcßen ©ifengroffiften gum Sïonfumenten
(gur Snbuftrie) unb gum SBalgmerte etmag näßer ing
ütluge gu faffen. @g ift allgemein betannt, baß bie

beutfcßen ©ifenroalgmerte oerbinblidße Siefertermine nur
feiten unb ungern eingeben, beggleicßeu meigern fid)
felbftrebeub aucß bie 3ififcherihänbler, fidß ißreu ?lb=

tteßmern, b. ß. ben Sauunterneßmern zc. gegenüber in
biefer Segießung üerbinblicß gu tnadßen. Ser 8wifdßen=
ßänbler geßt aber gelegentlich fogac nodß meiter: läßt
ißn bag ÎSBalgmerf, bei bem er für einen fêunben einen

Sluftrag piagiert ßat, infolge Streit, SüBalgenbrudß u. brgl.
im Stieße, fo fällt eg ißrn nidßt ein, um feine Slbneßmer
gu beliebigen, bie äöare aug einem anbern SBalgmerte

gu begießen. @r ftüßt fidß barattf, fein SBert liefere
ißtn nicßt, alfo föttne er aucß nicßt liefern. Sieg ift

für ben $onfumenten unangeneßm unb fdßabenbringenb,
meil ißrn fomiefo toftbare 8^'t üerloren geßt; menn
aber gar bie greife feit bem Slntaufe angegogen ßaben,
unb er ben betreffenben 23au abliefern muß, fo tommt
gu biefem ©cßaben ber SOteßrpreig, ben er für bag
@ifen anbermärtg begaßleit muß unb für ben er auf
feinen Sertäufer teinen fRegreß befißt. Sa bie §änbler
ben Samen ber Söerte nur unbeftimmt angeben unb
fid) bie freie SBaßl berfelben gemößnlidß üorßeßalten, fo
läßt fid) leidßt baraug feßließen, in meldßem 9Raße ber
Sonfument auf ®nnbe ober Ungnabe ben §änblern
auggeliefert ift.

&eßnlid) oerßält eg fidß bei anfälligem (Semicßtg*
manto, bei tleberfcßreitung ber üblichen unb öon ben

eingelnen Söerten in befonbern fßrsi§t-'Ouranten nieber=
gelegten @emid)tg-- unb Simenfiongtolerangen, bei Siefer=

ung feßlerßaften ÜRaterialg zc., furg bei allen unb jeben
Seanftanbungen, bie bei ber Slbmidlung ber ©efd^äfte
fid) ergeben tonnen. Ser Sonfument ift bom SBaigmert
abßätigig, fo lange eg bem günfcßeiißänbler ^ient, biefer
entfdjlägt fid) aller perföitlicßen Serantmortung, ift alfo
im ©Sriuibe nidßtg anbereg alg ber Sertreter beg be=

treffenben SBalgroerteg. 3Sie nun aber, menn bag 333alg=

mert feinen Slbiießntern, mie eg ber borliegenbe f^all
gegeigt ßat, Sergütintgen üeräbfolgt, bie für ben biretten
konfumenten beftimmt finb? — ßier nun ßört allerbingg
ber ßänbler auf, bloßer Sertreter feitteg SSerteg gu fein, —
ßier tennt er nur feinen Sertrag gmifdßen ißrn unb bem
âoitfumenten. @g ift bieg ein Serßältnig, bag, menn
audß toon feiner rechtlichen Seite unanfechtbar, oott ber
tnoralifdßen Seite redßt fragmürbig bafteßt. Sebenfallg
ift eg am fßlaße, foleße Sortommniffe ben betreffenben
©efdßäftgtreifen gur fieuntnig gu bringen, bamit fid)
biefelben in ißren Segießungen gu ben §änblern gegen
äßnlidße ©dßäbigu.ngen rechtzeitig fd)ü|äen tonnen.

|îei'rd|t^cncô,
Söamoefen tu ^ütteß. Sie innere Slugfdßmüdung beg

neuen §otelg „Sigiblid" im fRigiquartier geßt ißrer
Sollenbung entgegen, Sie feierliche ©inmeißung ift auf
ben 30. Suni geplant. Sie Slrbeiter finb no^ emfig
mit ber Seleucßtungginftallation befd)äftigt; ba unb bort
gilt eg audß noeß bie leßte §anb an irgenbmeldße Setailg
gu legen. Unter all ben fdjötten, eleganten Seftaurationg»
unb (Sefellfdßaftgräumen, bie eine munberüoKe, augge*
beßnte Stugfidßt auf bie ©ebirge, ben See, bie ©tabt
unb meit ing Simmattßal hinunter unb bann mieber
ing fülle äBalbeggrün gemäßren, toerbient ber große
Äongertfaal befonbere Semunberung. Ser borneßmfte
©efeßmad maltete bei feiner ©rfteUuitg. Suftig garte
färben, gragiöfeg ©erant teilg im Sugenbftil, teils in
unabhängiger ©ragie, gieren bie in brei kuppeln abge»
.teilte Sede mit ben oerfdßiebenen in meinem §ellgrün
gehaltenen Kronleudßtern unb 5îanbelabern. 8" beiben
Seiten ber mittleren Sedenabteilung fießt man tünftf
lerifcß auggefüßrt bie Silber Seetßoüeng, äRenbelgfoßng,
Siggtg, Schillerg, Äleiftg u. f. m. ©ine giemlich geräumige
Siißne ift für tßeatralifdße unbmufitalifdßeSeranftaltuugen
eingerichtet. Siefer große ©aal befinbet ficß in bem

pabillonartigen, länglichen Slnbau, roäßreitb bie übrigen
ebenfallg geräumigen Seftaurationgfäle fid) im $aupt=
gebäube befinben. Sie Einlagen um bag .'paug ßerum
finb feßon ßübfd) gebießen unb bie flott funttionierenbe
Sraßtfeilbaßn erfpart einem üon ber 3Bintertßurerftraße
aug big an ben fjuß ber unteren Anlagen

' ein ßübfd)eg
©tüdeßen 2öeg. („8-iß-")

— Sie Slttiengefellfdßaft Seu & ©o. ßat für ben
Sau eineg Sanïgefdjâfteg ein Saugefpann errichten laffen
©de Saßnßofftraße^SRüngplaß (bei ber îluguftinerïirdje).

Rr> 13 Jllnstrtrete schweizerische Haudwerler-Zeitnug (Organ für die offiziellen Publikationen deS Schweiz. BewerbevcretnS). 259

Händlern einige Lieferverträge in Konstruktionsmaterial
(Walzeisen) zur Deckung ihres regelmäßigen Jahres-
bedarfs abgeschlossen, darunter auch 100 Tonnen Träger
spezifizierbar bis Ende des Jahres mit der Eisenhand-
lung Knechtli ck Cie. in Zürich. Im Laufe des Jahres
1900 erschlaffte aber die Bauthätigkeit infolge der zum
Teil künstlich hochgeschraubten Eisenpreise. Die Käuferin
wat deshalb nicht in der Lage, das abgeschlossene Quan-
tum innerhalb der vereinbarten Frist zu beziehen. Von
sämtlichen Verkäufern — und zwar meistens aus deren
eigener Initiative — wurden ihr nun aber die Bezugs-
fristen ausgedehnt und die hohen Abschlußpreise ganz
oder annähernd auf den Tagespreis reduziert, nachdem
die betreffenden Walzwerke auch ihrerseits den Händlern
ähnliche Zugeständnisse gemacht hatten. Die Firma
Knechtli bestritt jedoch, irgendwelche Konzessionen von
ihrem Walzwerke erhalten zu haben und erklärte, des-

halb auch keine gewähren zu könne». Als die Käuferin,
den Vertrag dennoch nicht erfüllte, wurde sie klagbar.

Die säumige Käuferin war nun allerdings in der

Lage. Korrespondenzen aus sämtlichen hier in Frage
kommenden Walzwerken — die Verkäuferin hatte sich

beharrlich geweigert, das Werk mit Name» zu nennen,
von dem sie das bezügliche Quantum gekauft hatte -
vorzulegen, die keinen Zweifel darüber lassen konnte»,
daß 1. die Firma Knechtli ck Co. die Konzessionen der

Walzwerke gleich wie andere Abnehmer, thatsächlich
erhalten, resp, genossen haben mußte, lind daß 2. es in
der Absicht der Walzwerke gelegen hatte, die Erleichter-
ungen zur Abnahme der kontrahierten teuren Quanten
nicht den Zwischenhändlern, sondern den Konsumenten
zuzuführen. Sie wollten damit nicht die Händler be-

reichern, sondern den Markt sanieren, resp, den Kon-
sumenten die Möglichket an die Hand geben, sich Arbeit
zu billigen Tagespreisen zu beschaffen und das kontrahierte
Quantum prompt zu beziehen, da sie thatsächlich fast
ohne Beschäftigung waren. Eine bezügliche direkte Be-
dingung hatten die Walzwerke den Händlern gegenüber
allerdings nicht gestellt, immerhin ging aus den Kor-
respondenzen deutlich hervor, daß sie es als selbstver-
ständlich erachteten, — da sie der darniederliegenden
Industrie sonst nicht im geringsteil geholfen hätten und
ihre bezüglichen Opfer also umsonst gewesen wären.

Die Verkäuferin bestritt der Konsumentiu das Recht,
aus ihrem Verhältnis mit den Walzwerken irgend welche
Rechte oder Ansprüche sür sich abzuleiten, da nur der
einfache Kaufvertrag zwischen ihr und der Konsumentin
in Frage kommen könne. In diesem Sinne hat das
Gericht denn auch in allen Teilen ihr Begehren gut-
geheißen, da eine Verpflichtung zur Abgabe einer allfällig
genossenen Konzession von feiten der Firma Knechtli
an die Konsumentin nicht nachgewiesen werden könnte.

Wenn der Rechtspruch an und sür sich kein weiteres
Interesse in sich schließt, so bietet der Fall, wie er im
Vorgesagten geschildert ist, Gelegenheit, die Stellung
der schweizerischen Eisengrossisten zum Konsumenteil
(zur Industrie) und zum Walzwerke etwas näher ins
Auge zu fassen. Es ist allgemein bekannt, daß die

deutschen Eisenwalzwerke verbindliche Liefertermine nur
selten und ungern eingehen, desgleichen weigern sich

selbstredend auch die Zwischenhändler, sich ihren Ab-
nehmern, d. h. den Bauunternehmern u. gegenüber in
dieser Beziehung verbindlich zu machen. Der Zwischen-
Händler geht aber gelegentlich sogar noch weiter: läßt
ihn das Walzwerk, bei dem er für einen Kunden einen

Austrag plaziert hat, infolge Streik, Walzenbruch u. drgl.
im Stiche, so fällt es ihm nicht ein, um seine Abnehmer
zu befriedigen, die Ware aus einem andern Walzwerke
Ku beziehen. Er stützt sich darauf, sein Werk liefere
ihm nicht, also könne er auch nicht liefern. Dies ist

sür den Konsumenten unangenehm und schadenbringend,
weil ihm sowieso kostbare Zeit verloren geht; wenn
aber gar die Preise seit dem Ankaufe angezogen haben,
und er den betreffenden Bau abliefern muß, so kommt
zu diesem Schaden der Mehrpreis, den er für das
Eisen anderwärts bezahlen muß und sür den er aus
seinen Verkäufer keinen Regreß besitzt. Da die Händler
den Namen der Werke nur unbestimmt angeben und
sich die freie Wahl derselben gewöhnlich vorhehalten, so

läßt sich leicht daraus schließen, in welchem Maße der
Konsument auf Gnade oder Ungnade den Händlern
ausgeliefert ist.

Aehnlich verhält es sich bei allsälligem Gewichts-
manko, bei Ueberschreitung der üblichen und von den

einzelnen Werken in besondern Preiseouranten nieder-
gelegten Gewichts- und Dimensionstoleranzen, bei Liefer-
ung fehlerhaften Materials zc., kurz bei allen und jeden
Beanstandungen, die bei der Abwicklung der Geschäfte
sich ergeben können. Der Konsument ist vom Walzwerk
abhängig, so lange es dem Zwischenhändler dient, dieser
entschlägt sich aller persönlichen Verantwortung, ist also
iin Grnnde nichts anderes als der Vertreter des be-

treffenden Walzwerkes. Wie nun aber, wenn das Walz-
werk seinen Abnehmern, wie es der vorliegende Fall
gezeigt hat, Vergütungen verabfolgt, die sür den direkten
Konsumenten bestimmt sind? — hier nun hört allerdings
der Händler auf, bloßer Vertreter seines Werkes zu sein, —
hier kennt er nur seinen Vertrag zwischen ihm und dem
Konsumenten. Es ist dies ein Verhältnis, das, wenn
auch von seiner rechtlichen Seite unanfechtbar, von der
moralischen Seite recht fragwürdig dasteht. Jedenfalls
ist es am Platze, solche Vorkommnisse den betreffenden
Geschäftskreisen zur Kenntnis zu bringen, damit sich

dieselben in ihren Beziehungen zu den Händlern gegen
ähnliche Schädigungen rechtzeitig schützen können.

Verschiedenes.
Bauwesen in Zürich. Die innere Ausschmückung des

neuen Hotels „Rigiblick" im Rigiquartier geht ihrer
Vollendung entgegen. Die feierliche Einweihung ist auf
den 30. Juni geplant. Die Arbeiter sind noch emsig
mit der Beleuchtungsinstallation beschäftigt; da und dort
gilt es auch noch die letzte Hand an irgendwelche Details
zu legen. Unter all den schönen, eleganten Restaurations-
und Gesellschaftsräumen, die eine wundervolle, ausge-
dehnte Aussicht auf die Gebirge, den See, die Stadt
und weit ins Limmatthal hinunter und dann wieder
ins stille Waldesgrün gewähren, verdient der große
Konzertsaal besondere Bewunderung. Der vornehmste
Geschmack waltete bei seiner Erstellung. Duftig zarte
Farben, graziöses Gerank teils im Jugendstil, teils in
unabhängiger Grazie, zieren die in drei Kuppeln abge-
teilte Decke mit den verschiedenen in weichem Hellgrün
gehaltenen Kronleuchtern und Kandelabern. Zu beiden
Seiten der mittleren Deckenabteilung sieht man künst-
lerisch ausgeführt die Bilder Beethovens, Mendelssohns,
Liszts, Schillers, Kleists u. s. w. Eine ziemlich geräumige
Bühne ist für theatralische und musikalische Veranstaltungen
eingerichtet. Dieser große Saal befindet sich in dem

pavillonartigen, länglichen Anbau, während die übrigen
ebenfalls geräumigen Restaurationssäle sich im Haupt-
gebäude befinden. Die Anlagen um das Haus herum
sind schon hübsch gediehen und die flott funktionierende
Drahtseilbahn erspart einem von der Winterthurerstraße
aus bis an den Fuß der unteren Anlagen ein hübsches
Stückchen Weg. („Z. P.")

— Die Aktiengesellschaft Leu ck Co. hat für den
Bau eines Bankgeschäftes ein Baugespann errichten lassen
Ecke Bahnhofstraße-Münzplatz (bei der Augustinerkirche).
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~ 3)ie (Stille auf ben Vauptäßen l)at nun
boc^ etmeldjermaßen nadjgelaffen unb ba uttb bort be»

obadpet man eilt neueg Vaugefpamt. 3m bierten greife
mürben neu aufgehellt bie Vattgefpartne für 2 SDoppei»

mo^nliäufer an ber ©umatrafiraße, in t)übfd)er Sage.
Sind) ber neuen SÜingftraße entlang tjat fid) manches
borteilljaft beränbert unb mer Ijeute bon ber SSeinberg»
ftra^e aug in biefen neuen ©traßengug übergebt, tennt
fiel) faft gar nießt meljr aug. SBipfingen riteft immer
näßer an bie Stabt tjeran. Veim Sluggartge be? Cer»
litonertunuelg ift ein j^albe^ Quartier neu entftanben.
SlUmäßlig üerbinben fid) bie §äufergruppen auef) bort
unten. SBo an ber äußerften S^orbfira^e noeß üor
menig 3aßceti eine große glöcEje SIcferlanb offen lag,
finb ßeute große Steigen bon Käufern, anbete foften
bort entfielen, menn einmal mieber etmag beffere Reiten
ba firtb. („Stagegaitgeiger".)

Vatitoefett in löertt. $em Ääfigturm foil's nun enblict)
bod) an ben fragen geßen. 2>er iftegierunggrat ßat in
einer ber legten ©ißungen bie ißläne für bett Jhtrcßbrud)
genehmigt. ©eßr maßrfcßeinlicß merben bie ©emeinbe»
beworben bem längftgefüßlten töebürfniS einer Verteßrg»
erleidjterung in abfeßbarer geit tRecßnung tragen. Sdjabe
ift eg immerßin um ben alten, troßigen ©efeflen.

ffûr bie ©djitlßaugbante in Slffoltern b. $. finb 83
Stonlurrengeingaben gemaeßt morben. Slud) ein $eid)en
beg ®arnieberliegeng ber Vauinbuftrie

fJteftauratiotrêarbeiten. ©in gürt^erifdjec Ingenieur,
melier bie ïïteftaurationgarbeiten am ©arganfer ©dßloß
leitete, tjat auf bie 3nitiatit>e gjneg SBattmiler ißribaten
ßtn laut „Sloggenburger 93ote" einen Sßlan für SSieber»

aufbau beg ©eßloßturmeg ber IRuine 3 ber g bei SSatt*
mßl auggearbeitet. ®er Softenboranfcßlag beläuft fid)
auf ca. ffr. 10,000, an roeteßen Vetrag ein Vunbeg»
beitrag bon ffr. 5000 in Stugfidjt fteße.

$)êr äßieberanfbnu beg abgebrannten .f)otelb „9l$e«<

ftein" ßat begonnen. ©in iutereffanter ißrogeß fteßt taut
ber „Slllg. @cßra.=,8t9-" gtüif<d)en ben früheren Seffern
beg fpotetg unb ber Verficßerungggefellfcßaft „ißßöni?"
in Sonbon in Slugficßt. 2)ie Vefißer gotten fid) gegen
„Chômage" (Betriebgftörung) mit etmag über 50,000 ffr.
üerfid)ert. ©ie üerfauften rtad) bem 93ranbe bag Hotel,

oßne im taufe über biefe Verficßerung etmag gu fagen.
3e|t üermeigert bie Verfidjerungggefellfdjaft bie Slug»

gaßlurtg unb ertlärt, bie Verficßerten erleiben feine 93etriebS=

ftörung, meil fie bertauft ßätteu. 5Da bag fd)tut)3erifd;e
©Jefeß über biefe Strt bon Verficßerurtg nießtg faßt, alfo
fein tantonaleg @efeß baritber befteßt) bürften gur @nt=

fcßeibitng beg ffalleg lebiglid) bie Seftimmungeit beg

Dbtigationemecßtg, fomeit fie ßeraugegogen merben tonnen,
ittaßgebettb fein, ber ffall baßer an bag Vunbeggericßt
gelangen.

$ic SJiafdjiueiifabrif 6. ÎScbev-Sanbolt in SJtcn,fifcit
berfertigt große SI üt o m o b i l » S3 r e a cf g für 10 ^erfonen,
meiere für Vermittlung beg SJaßüerfeßrg fel)t geeignet
finb unb aud) bie Slufmertjamfeit beg éeneralfiabeg
erroedt Çaben.

!Öallf)'2)cnfiiial. ®ag ifkeiggerießt für ein ®enfmal
für ißapa ©. ff. S3a lit) fei. f)at fieß, mie bag „0ltener
ïagbl." bernirnmt, für einen ©ntmurf auggefproeßen,
ber, mie fid) bann ergab, bon Vilbßauer tilling in
Qüricf) angefertigt ift.

Heber bie Sage beb allgemeinen ÜHafd)iucnbauc8,
beg Vaueg bon 5Dampfmafd)ineu, §eijungganlagen,
Süßlanlagen, Turbinen îc. teilt ber foeben erfdlienene
3af)regberid)t beg Vorftanbeg beg Vereing fdjmeijerifc^er
SJÎafd)inen=3itbuftrietIer aug bem S3erid)t einer ber betr.
ffirmen folgenbeg mit: „®ie Hauptabteilungen unferer
SSertftätten maren bag ganje 3a^r l)inburd) ftarf be»

fdjäftigt, moju in erfter Sinie ber ungemötjnlid) große
lleberirag bon borjäßrigen 93eftetlungen mitmirtte, eine

3oIge ber früher tontraßierten, aug'naljmgmeife langen
Siefertermine. Steue S3eftet(ungen gingen langfamer ein,
lange Siefertermine maren immer feltener er|ä(tlidß unb
eg gab öfters ffalle, mo mir gejmungert maren, align
ïurge angunebmen, um roid)tige ©efibäftgberbinbungen
nießt unmiberbringlid) gu berlieren. ©elbftrebenb fdjenfeu
mir aud) ber $ampfmafd)inenbrnnd)e, fomie ber Sin»

fertigung bon ^alblofomobilen unb Stationären Steffeln
utifere boüfte Slufmertfamfeit." ©ine anbere ffirma
fd)reibt : ,,©el)r günftig lagen bie Verßöltniffe für
ïurbinenbau."

S

Spezialität:

Bohrmaschinen,
Drehbänke,

Fräsmaschinen,
eigener patentlrter nnüber-

troffener Con«)trnetion.

Dresdner Bohrmaschinenfabrik A.-G.
vormals Bernhard Fischer & Winseh, Dresden-A.
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Die Stille auf den Bauplätzen hat nun
doch etwelchermaßen nachgelassen und da und dort be-

obachtet man ein neues Baugespann. Im vierten Kreise
wurden neu aufgestellt die Baugespanne für 2 Doppel-
Wohnhäuser an der Sumatrastraße, in hübscher Lage.
Auch der neuen Ringstraße entlang hat sich manches
vorteilhaft verändert und wer heute von der Weinberg-
straße aus in diesen neuen Straßenzug übergeht, kennt
sich fast gar nicht mehr aus. Wipkingen rückt immer
näher an die Stadt heran. Beim Ausgange des Oer-
likonertunuels ist ein halbes Quartier neu entstanden.
Allmählig verbinden sich die Häusergruppen auch dort
unten. Wo an der äußersten Nordstraße noch vor
wenig Jahren eine große Fläche Ackerland offen lag,
sind heute große Reihen von Häusern, andere sollen
dort entstehen, wenn einmal wieder etwas bessere Zeiten
da sind. („Tagesanzeiger".)

Bauwesen in Bern. Dem Käfigturm soll's nun endlich
doch an den Kragen gehen. Der Regierungsrat hat in
einer der letzten Sitzungen die Pläne für den Durchbruch
genehmigt. Sehr wahrscheinlich werden die Gemeinde-
behörden dem längstgefühlten Bedürfnis einer Verkehrs-
erleichterung in absehbarer Zeit Rechnung tragen. Schade
ist es immerhin um den alten, trotzigen Gesellen.

Für die Schnlhausbante in Affoltern b. Z. sind 83
Koukurrenzeingaben gemacht worden. Auch ein Zeichen
des Darniederliegens der Bauindustrie!

Restanrationsarbeiten. Ein zürcherischer Ingenieur,
welcher die Restaurationsarbeiten am Sarganser Schloß
leitete, hat auf die Initiative eines Wattwiler Privaten
hin laut „Toggenburger Bote" einen Plan für Wieder-
aufbau des Schloßturmes der Ruine Jberg bei Watt-
wyl ausgearbeitet. Der Kostenvoranschlag beläuft sich

auf ca. Fr. 10,000, an welchen Betrag ein Bundes-
beitrag von Fr. 5000 in Aussicht stehe.

Der Wiederaufbau des abgebrannten Hotels „Axen-
stein" hat begonnen. Ein interessanter Prozeß steht laut
der „Mg. Schw.-Ztg." zwischen den früheren Besitzern
des Hotels und der Versicherungsgesellschaft „Phönix"
in London in Aussicht. Die Besitzer hatten sich gegen

(Betriebsstörung) mit etwas über 50,000 Fr.
versichert. Sie verkauften nach dem Brande das Hotel,

ohne im Kaufe über diese Versicherung etwas zu sagen.

Jetzt verweigert die Versicherungsgesellschaft die Aus-
Zahlung und erklärt, die Versicherten erleiden keine Betriebs-
störung, weil sie verkauft hätten. Da das schwyzerische
Gesetz über diese Art von Versicherung nichts sagt, also
kein kantonales Gesetz darüber besteht^ dürften zur Ent-
scheidung des Falles lediglich die Bestimmungen des

Obligationenrechts, soweit sie herangezogen werden können,
maßgebend sein, der Fall daher an das Bundesgericht
gelangen.

Die Maschinenfabrik C. Weber-Landolt i» Mcnziken
verfertigt große A ut o m o b il - B reacks für 10 Personen,
welche für Vermittlung des Nahverkehrs sehr geeignet
sind und auch die Aufmerksamkeit des Generalstabes
erweckt haben.

Bally'Denknial. Das Preisgericht für ein Denkmal
sür Papa C. F. Bally sel. hat sich, wie das „Oltener
Tagbl." vernimmt, sür einen Entwurf ausgesprochen,
der, wie sich dann ergab, von Bildhauer Kißling in
Zürich angefertigt ist.

Neber die Lage des allgemeinen Maschinenbaues,
des Baues von Dampfmaschinen, Heizungsanlagen,
Kühlanlagen, Turbine» zc. teilt der soeben erschienene
Jahresbericht des Vorstandes des Vereins schweizerischer
Maschinen-Industrieller aus dem Bericht einer der betr.
Firmen folgendes mit! „Die Hauptabteilungen unserer
Werkstätten waren das ganze Jahr hindurch stark be-
schästigt, wozu in erster Linie der ungewöhnlich große
Uebertrag von vorjährigen Bestellungen mitwirkte, eine

Folge der früher kontrahierten, ausnahmsweise langen
Liefertermine. Neue Bestellungen gingen langsamer ein,
lange Liefertermine waren immer seltener erhältlich und
es gab öfters Fälle, wo wir gezwungen waren, allzu
kurze anzunehmen, um wichtige Geschäftsverbindungen
nicht unwiderbringlich zu verlieren. Selbstredend schenken

wir auch der Dampfmaschinenbranche, sowie der An-
fertigung von Halblokomobilen und stationären Kesseln
unsere vollste Aufmerksamkeit." Eine andere Firma
schreibt: „Sehr günstig lagen die Verhältnisse sür
Turbinenbau."

z

vrGlìltîànîicv
l'rs.snKS.svààvi»,

vrOsàsr Lodrmasàiiisiàìziî
vormà Leriài'â ?Ì8àr à Mnsek, Vreàn-A.
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